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Vorwort

Den Anstoß zu dieser rechtsvergleichenden Betrachtung des serbischen und 
deutschen Strafprozessrechts gab, neben dem erwarteten Beitritt Serbiens zur 
Europäischen Union1 und meinem eigenen serbischen Hintergrund, vor allem der 
Aspekt, dass seit 2001 etliche Reformen2 des Strafprozessrechts in Serbien durch-
geführt wurden. Dabei rückten in letzter Zeit die Rechte des Beschuldigten im 
Falle einer Untersuchungshaft zunehmend in den Fokus und wurden heftig dis-
kutiert. Im Gegensatz zu Deutschland, wo eine kritische Auseinandersetzung mit 
den Haftgründen, insbesondere der Schwere der Tat, eher am Rande erfolgt und 
allenfalls vorübergehend an die Oberfläche gelangt, löste die reformierte Ausge-
staltung des član 211 Zakonik o krivičnom postupku (ZKP)3, der die Unterbrin-
gung in der Untersuchungshaft regelt, in Serbien eine breite Debatte aus. Trotz-
dem oder gerade deshalb scheint nicht nur unter den Wissenschaftlern, sondern 
insbesondere auch bei der Rechtsanwendung durch Gerichte, Staatsanwälte und 
Verteidiger immer noch große Rechtsunsicherheit zu herrschen. Teilweise scheint 
Serbien noch von alten Strukturen und Denkweisen dominiert zu sein, die sich nur 
langsam ändern. Außerdem scheinen sowohl Verteidiger als auch Staatsanwälte 
hauptsächlich ihre eigenen Positionen und Interessen im Blick zu haben. Es ging 
ihnen nicht darum, das Verfahren als Ganzes zu sehen und möglichst rechtsstaat-
lich und „fair“ zu gestalten – und dabei auch die Rechte der anderen Verfahrens-
beteiligten einzubeziehen.

Anhand der Debatte zur Reform des član 211 ZKP lassen sich tatsächlich die 
Machtverhältnisse in Serbien zwischen juristischer Lehre und Praxis, aber auch 
zwischen Politik, Medien und Gesellschaft aufzeigen. Dabei sollten eigentlich die 
Freiheitsrechte und Interessen des Beschuldigten, der in Untersuchungshaft ge-
nommen werden soll, bei der Diskussion im Vordergrund stehen.

In Serbien herrschte, im Gegensatz zu Deutschland, lange Zeit eine strikte Tren-
nung zwischen Rechtsprechung und Lehre, teilweise geradezu eine Fehde, die sich 
erst in den letzten Jahren etwas auflöst. Gerade mit Blick auf den neuen ZKP fiel 
die Trennung auf: In kaum einer Gerichtsentscheidung fand sich ein Hinweis auf 

	 1	Der Antrag auf Beitritt in die EU wurde am 22. Dezember 2009 vom damaligen serbischen 
Präsidenten Boris Tadić gestellt; seit 1. März 2012 ist Serbien offizieller Beitrittskandidat, die 
Verhandlungen begannen am 21. Januar 2014.
	 2	Reformen 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 66/2014, 35/2019, 27/2021, 
62/2021.
	 3	Serbische Strafprozessordnung, Link zum Downloaden auf paragraf.rs: http://www.
paragraf.rs/propisi_download/zakonik_o_krivicnom_postupku.pdf.

http://www.paragraf.rs/propisi_download/zakonik_o_krivicnom_postupku.pdf
http://www.paragraf.rs/propisi_download/zakonik_o_krivicnom_postupku.pdf
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eine Rechtsfortbildung, die durch die Lehre angestoßen wurde.4 Häufiger, aber 
ebenfalls selten, wurde in universitären Studienbüchern oder Kommentaren auf die 
Rechtsprechung verwiesen; ein Grund dafür war sicher das Fehlen von Gerichts-
entscheidungen, insbesondere klarstellender höchstrichterlicher Rechtsprechung, 
die in der Literatur diskutiert werden könnte. Beides ist aber für die Schaffung von 
Rechtssicherheit von erheblicher Bedeutung. 

Eine Weiterentwicklung des Rechts erfolgte somit sehr zäh und war zudem häu-
fig geprägt von politischen, lobbyistischen oder persönlichen Interessen. 

Jedoch ging in den letzten zwei Jahrzehnten ein spürbarer Ruck durch das 
serbische Rechtssystem, der nicht zuletzt dem Wunsch nach einem Beitritt zur 
Europäischen Union und der Notwendigkeit einer europarechtskonformen Straf-
prozessordnung geschuldet ist. Dazu beigetragen haben die stetigen Bemühungen 
zum Beispiel der serbischen unabhängigen Organisation CEPRIS5 und der Deut-
schen Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit e. V. (IRZ)6 um die 
Organisation von interdisziplinären Regionalkonferenzen, den Besuch serbischer 
Richter in Deutschland, die Übersetzung der Europäischen Menschenrechtskon-
vention (EMRK) in die serbische Sprache sowie die Gründung eines internatio-
nalen Netzwerks für Anwälte.7

Ein weiteres Motiv für diese rechtsvergleichende Betrachtung hat Jescheck 
schon 1970 in einem Aufsatz zur Rechtsvergleichung als Grundlage der Strafpro-
zessreform beschrieben.

Er nannte vier Motive für den rechtsvergleichenden Zugang zu einer Materie. 
Das erste sei die zweckfreie Grundlagenforschung zur Gewinnung neuer Erkennt-
nisse, wobei fremdes Recht auch als kulturelles Phänomen zu begreifen sei, über 
das zugleich die dahinter stehenden Probleme wahrgenommen werden können.8 

Jescheck schrieb, Rechtsvergleichung diene dem Verständnis des Aufbaus der 
Rechtseinrichtungen, fördere die internationale Zusammenarbeit durch Annähe-
rung der Standpunkte und Abbau von Selbstüberhebung, verhelfe zur richtigen 
Einschätzung der Geschichte und der Stellung des eigenen Rechts im Verhältnis 
zu anderen Systemen und gipfele in der Herausarbeitung der Gemeinsamkeiten 

	 4	Ein Grund dafür war sicher das Fehlen wissenschaftlicher Literatur zu der noch jungen 
Regelung; Kosta, Transformation, 58.
	 5	http://www.cepris.org/.
	 6	http://www.irz.de/projekte; http://www.irz.de/serbien; http://www.irz.de/images/
downloads/bosnisch-kroatisch-montenegrinischserbisch/sonstige_publikationen/2014_
puerner_srpsko_pravo_evropa_pf_nisu.pdf; die IRZ unterstützt seit 2000 in Serbien aktiv die 
Reformen von Gesetz und Rechtsprechung und arbeitet dabei eng mit serbischen Instituten zu-
sammen. Beispielsweise ist sie mitverantwortlich für die Einführung des „tužilačka istraga“, 
also des von der Staatsanwaltschaft geführten Verfahrens. 
	 7	Multilaterales Hospitationsprogramm für Rechtsanwält / innen der IRZ, gemeinsam mit 
der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) und dem Deutschen Anwaltsverein (DAV), www.
irz-netzwerk.eu.
	 8	Jescheck, ZStW 86 (1974), 764. 

http://www.cepris.org/
http://www.irz.de/projekte;
http://www.irz.de/serbien;
http://www.irz.de/images/downloads/bosnisch-kroatisch-montenegrinischserbisch/sonstige_publikationen/2014_puerner_srpsko_pravo_evropa_pf_nisu.pdf;
http://www.irz.de/images/downloads/bosnisch-kroatisch-montenegrinischserbisch/sonstige_publikationen/2014_puerner_srpsko_pravo_evropa_pf_nisu.pdf;
http://www.irz.de/images/downloads/bosnisch-kroatisch-montenegrinischserbisch/sonstige_publikationen/2014_puerner_srpsko_pravo_evropa_pf_nisu.pdf;
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aller Rechte, die in der Idee der Gerechtigkeit letztlich zusammenstimmen, wenn 
sie sie auch vielfach verschieden verstehen.9 Das klingt überaus optimistisch. 
Serbien ist für uns Deutsche bisher ein eher fremdes Land, dessen Rechtssystem 
den meisten deutschen Juristen unbekannt ist. Ich möchte einen Beitrag leisten zu 
einem besseren Verständnis füreinander. Als weiteres Motiv nannte Jescheck, dass 
Rechtsvergleichung der Förderung der Arbeit des Gesetzgebers diene. Sie sei in der 
Lage, dem Gesetzgeber, der an die Reform des Strafverfahrens denkt, den „Lö-
sungsvorrat“ für die verschiedenen sozialen Probleme, die sich ihm dabei stellen, 
systematisch geordnet, praktisch geprüft und kritisch gewürdigt zur Verfügung 
zu stellen.10 Da Serbiens Strafprozessrecht ständige Reformen erlebt und diverse 
deutsche Institute daran mitwirken, hoffe ich mit dieser Arbeit die anstehenden 
Gesetzesreformen in Serbien und deren Mitwirkende zu unterstützen.

Mein ganz besonderer Dank gilt insbesondere Herrn Professor Dr. Weigend, der 
sowohl fachlich, als auch menschlich der beste Doktorvater ist, den man sich nur 
wünschen kann. Er hat mich stets ermutigt und stand mir jederzeit, ganz beson-
ders in schwierigen Zeiten, als Diskussionspartner, Mentor und Begleiter zur Seite. 

Frau Professorin von Gall danke ich für ihre wertvollen Anregungen in ihrem 
ausführlichen Zweitgutachten.

Der Dank gilt auch meinen Eltern Dr. Klausjürgen und Ljiljana Berger für ihre 
Geduld und Unterstützung. 

Des Weiteren danke ich sehr allen beteiligten serbischen Juristen. Mein ganz 
besonderer Dank gilt Herrn Richter Miodrag Majić nicht nur für seine Hilfe bei 
meiner Dissertation, sondern auch für seinen unermüdlichen Einsatz für ein ge-
rechtes und funktionierendes serbisches Rechtssystem und die stetige Aufklärung 
der Bürger. Ebenso sehr danke ich Herrn Professor Milan Škulić dafür, dass er 
mich mit offenen Armen an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät Belgrad emp-
fangen und mich mit zahlreichen Kontakten und Literatur versorgt hat.

Köln, den 31.07.2022� Jasmina Berger

	 9	Jescheck, ZStW 86 (1974), 764 f. 
	 10	Jescheck, ZStW 86 (1974), 765.
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Einleitung

Nach einem bekannten Wort von Eberhard Schmidt hat „der Menschheit nichts 
so viel Leid, Qual und Tränen verursacht, wie die in staatlicher Straftätigkeit sich 
verwirklichende staatliche Macht“1. Dass das besonders für das Recht der Unter-
suchungshaft gilt, ergibt sich nicht zuletzt daraus, dass es sich dabei wohl um die 
einschneidendste Zwangsmaßnahme in den Händen des Staates gegenüber dem 
Bürger handelt.2 Nichtsdestotrotz ist das Recht der Untersuchungshaft ein not-
wendiges Instrument in einem rechtsstaatlichen Strafverfahren. Aus diesem Grund 
ist es in der Strafprozessordnung sämtlicher demokratischer Staaten verankert, le-
diglich die Ausformulierung und die Voraussetzungen weichen mehr oder weniger 
voneinander ab. 

Das serbische und das deutsche Untersuchungshaftrecht ähneln sich auf den ers-
ten Blick, zeigen aber auf den zweiten Blick deutliche Differenzen. Überwiegende 
Einigkeit herrscht zumindest hinsichtlich der Funktion der Untersuchungshaft: Sie 
dient als Instrument zur Sicherung der Verfahrensintegrität. So unumstritten die 
Notwendigkeit auch ist, so umstritten sind ihre Ausgestaltung und Anwendung. 

Seit 2001 sind in Serbien etliche Reformen3 des Strafprozessrechts durchgeführt 
wurden. Dabei ist in letzter Zeit die Untersuchungshaft zunehmend in den Fokus 
gerückt und wurde heftig diskutiert. Im Gegensatz zu Deutschland, wo eine kri-
tische Auseinandersetzung mit den Haftgründen, insbesondere der Schwere der 
Tat, in jüngerer Zeit eher am Rande erfolgt und allenfalls vorübergehend an die 
Oberfläche gelangt ist, löste die reformierte Ausgestaltung des član 211 Zakonik 
o krivičnom postupku (ZKP)4, der die Unterbringung in der Untersuchungshaft 
regelt, in Serbien eine breite Debatte aus. Trotzdem oder gerade deshalb scheint 
nicht nur unter den Wissenschaftlern, sondern insbesondere auch bei der Rechts-
anwendung und Auslegung durch die Gerichte, die Staatsanwaltschaft und die 
Anwälte immer noch große Rechtsunsicherheit zu herrschen. 

Diese Arbeit stellt den ersten Versuch einer kritischen vergleichenden Auseinan-
dersetzung mit dem serbischen Strafprozessrecht dar, speziell mit dem Haftgrund 
der Schwere der Tat. Dieser wurde ausgewählt, da er sowohl in Deutschland als 

	 1	Eb. Schmidt, Lehrkommentar StPO, Rn. 26.
	 2	Vgl. Schmidt-Leichner, NJW 1959, 841; Hassemer, StV 1984, 40; i. d. S. auch Schloth, 
Haftgründe, 15.
	 3	Reformen 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 66/2014, s. Komentar zakonika 
o krivičnom postupku, XI.
	 4	Serbische Strafprozessordnung, Link zum Downloaden auf paragraf.rs: http://www.
paragraf.rs/propisi_download/zakonik_o_krivicnom_postupku.pdf. 

http://www.paragraf.rs/propisi_download/zakonik_o_krivicnom_postupku.pdf
http://www.paragraf.rs/propisi_download/zakonik_o_krivicnom_postupku.pdf
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auch in Serbien als besonders wunder Punkt in der jeweiligen Strafprozessord-
nung empfunden wird. Er spielt zwar sowohl in Serbien als auch in Deutschland 
im Gegensatz zur Flucht- oder Verdunkelungsgefahr eine eher untergeordnete 
Rolle, aber er stößt in seiner Formulierung und Anwendung immer wieder auf Kri-
tik. Dies ist nicht nur der generellen Problematik dieses Haftgrundes geschuldet, 
sondern in Serbien insbesondere seiner neuen Ausgestaltung im Serbischen Straf-
prozessrecht von 2011. Die heutige Formulierung erinnert an den Haftgrund der 
Schwere der Tat mit dem Tatbestandsmerkmal der „Erregung der Öffentlichkeit“, 
der 1935 Eingang in die deutsche Strafprozessordnung fand und im Zuge weiterer 
Reformen eindeutig dazu diente, alles aus den Strafverfahren zu eliminieren, was 
den Einfluss des Staates gegenüber dem Beschuldigten hätte mindern können.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach den Motiven für die heu-
tige Ausgestaltung in Serbien und deren Interpretation und Auslegung in Theo-
rie und Praxis. Insbesondere soll dabei die Rechtmäßigkeit des Haftgrundes der 
Tatschwere in seiner jetzigen Ausgestaltung in Serbien untersucht werden.5 Zum 
Vergleich wird auf die Frage des Haftgrundes der „Tatschwere“ nach § 112 Abs. 3 
StPO im deutschen Strafprozessrecht eingegangen. Verglichen werden soll neben 
dem Wortlaut und den Motiven der Ausgestaltung im jeweiligen Gesetz auch die 
jeweilige Praxisanwendung. 

Im Ergebnis führt die Frage nach der Verfassungsmäßigkeit und Legitimation 
des Haftgrundes der Tatschwere, trotz der gleichen Zielrichtung und der ähnlichen 
Ausgestaltung, in beiden Ländern zu unterschiedlichen Ergebnissen. 

	 5	Sämtliche serbischen Originaltexte und Gesetze wurden in das Deutsche übersetzt sowie 
die geführten Experteninterviews transkribiert. Soweit es auf den Wortlaut ankam, wurde das 
serbische Original in der Fußnote zitiert. Alle zitierten Gesetze und Paragraphen des serbischen 
Rechts befinden sich im Anhang 2 – Serbische Gesetze und Gerichte. Alle transkribierten und 
übersetzten Experteninterviews befinden sich bei der Verfasserin und können auf Nachfrage 
zugesandt werden.



A. Untersuchungshaft auch ohne Gefährdung  
der Verfahrensintegrität?  

Grundsätze

I. Deutschland

Zunächst soll ein allgemeiner Überblick über das deutsche Haftrecht und seine 
wichtigsten Grundsätze erfolgen, wobei ein besonderer Fokus auf die Unschulds-
vermutung und den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gerichtet wird. Anschließend 
werden die rechtlichen Grundlagen der Untersuchungshaft sowie ihre faktischen 
Probleme dargestellt. Zuletzt wird die Problematik der Legitimation der Freiheits-
entziehung gegenüber einem „Unschuldigen“ durch die Sicherung der Verfahrens-
integrität besprochen.

1. Grundlegendes zur Problematik  
der Untersuchungshaft in Deutschland

Das Strafverfahrensrecht verfolgt ein Doppelziel1: Neben der Verwirklichung 
der staatlichen Strafverfolgung dient es auch der Sicherung der individuellen Frei-
heit des Beschuldigten2 durch die Begrenzung der Kompetenzen der ermittelnden 
Organe bei der Wahrheitsfindung. Rechtsstaatliche Gerechtigkeit verwirklicht sich 
dabei seit jeher durch die prozessuale Form.3 Das bedeutet für das Untersuchungs-
haftrecht, dass die Haft nicht zu anderen Zwecken als zur Sicherung des Verfahrens 
missbraucht werden darf. 

Die Freiheitsentziehung ist der größtmögliche Eingriff des Staates in die Rechte 
eines noch nicht rechtskräftig verurteilten Beschuldigten, der nach der Unschulds-
vermutung bis zum rechtskräftigen Nachweis seiner Schuld als unschuldig zu gel-
ten hat. Die Anordnung von Untersuchungshaft erfolgt jedoch vor diesem Nachweis 
und betrifft somit eine formal unschuldige Person. Um eine Freiheitsentziehung 
durch den Staat gegenüber einem tatsächlich oder prozessual Unschuldigen recht-
fertigen zu können, bedarf es eines klar definierten Haftzwecks sowie strenger Vo-
raussetzungen; die Haft ist nur in klar umrissenen Ausnahmefällen als „ultima ra-

	 1	Vgl. Paeffgen, NJW 1990, 545; Hassemer, StV 1982, 277; Eb. Schmidt, Lehrkommentar 
StPO, Rn. 21.
	 2	Der Einfachheit halber wird auf Gendern in dieser Arbeit verzichtet, es sind aber ausdrück-
lich sowohl weibliche, männliche als auch diverse Personen gemeint.
	 3	Vgl. Eb. Schmidt, Lehrkommentar StPO, Rn. 22.


